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Theologischen Fakultät der Universität Leipzig tätige Wolfgang Ratzmann legt mit 
diesem Band nun eine Auswahledition vor, die in 15 Kapiteln wesentliche Auszüge 
aus dem 44 Kapitel umfassenden Werk Gerbers bietet. Es geht um Kirchenausstattung, 
Kircheneinweihung und Kirchweihfest, Glocken, Orgeln, Chor- und Instrumental-
musik, um die Sonn- und Feiertage, die kleineren Feste, den Ablauf des Gottesdienstes 
mit Eröffnung, Liedern und Gebeten, Lesungen, Predigten und Fürbitten, die Feier 
des Abendmahls, die seelsorgerlichen Aufgaben wie Buße und Beichte, Taufe, Kon-
fi rmation, Trauung und Bestattung, schließlich um die Ordination. Der Herausgeber 
verfährt dabei so, dass er zunächst eine knappe Einführung zum Thema bietet, indem 
er die Ausführungen Gerbers resümiert und einordnet, um im Anschluss dann die 
Textauszüge aus dessen Werk abzudrucken, wozu in einem überschaubaren Fußnoten-
apparat knappe Erläuterungen geboten werden (Nachweis der Bibelstellen, Begriffs-
erklärungen usw.).

In der Einleitung bietet Ratzmann Informationen zur Biografi e Gerbers und zu 
seinen weiteren Schriften. In einem abschließenden Kapitel refl ektiert er über die „lu-
therische Gottesdienst- und Feierkultur im Barockzeitalter“, wobei er noch einmal 
hervorhebt, dass die Heinrichsagende vom Ende des 16. Jahrhunderts bis zum Anfang 
des 19. Jahrhunderts den Rahmen der Gottesdienstfeier vorgab, dass die kirchliche 
Praxis aber aus anderen Quellen wie eben dem Werk Gerbers erschlossen werden müs-
se, wobei er freilich auch dessen Sichtweisen in mancher Hinsicht relativiert. Weitere 
Forschungen zur liturgischen und seelsorgerlichen Praxis, die vor allem die lokalen 
Quellen einzelner Pfarreien auszuschöpfen hätten, wären also nötig (vgl. z. B. M. 
Petzoldt, Thomasküster Rost, seine Familie und der Leipziger Gottesdienst zur Zeit 
Johann Sebastian Bachs, in: 800 Jahre Thomana, hrsg. von S. Altner/M. Petzoldt, Wet-
tin-Löbejün 2012, S. 162-181). Überhaupt wäre zu betonen, dass der kirchliche Alltag 
und die volksfrommen Praktiken im Bereich des Luthertums wesentlich schlechter 
erforscht sind als im katholischen Bereich, von wenigen Ausnahmen wie Paul Drews 
(1858–1912) und Paul Graff (1878–1955) einmal abgesehen, aber das ist schon lange 
her! Als praktischer Theologe betont der Herausgeber mit Blick auf die Ausführungen 
Gerbers freilich auch, dass es der heutigen lutherischen Theologie und Kirche gut tät, 
„die Grundeinsicht in die Ritualität des Gottesdienstes noch deutlicher zu akzeptie-
ren“ (S. 265). Das ist nicht die naive Forderung, die Zeit zurückzudrehen, aber doch 
ein Plädoyer dafür, zeitgemäße Gottesdienstformen nicht ohne historische Perspektive 
zu fi nden. In diesem Sinne mag auch der heutige Christ mit Gewinn in diesem Buch 
lesen. Dem Historiker aber bietet es viele Aufschlüsse für den kirchlichen Alltag der 
Bach-Zeit (merkwürdig, dass das schöne Buch von G. Stiller, Johann Sebastian Bach 
und das Leipziger gottesdienstliche Leben seiner Zeit, Berlin 1970, nirgends zitiert 
wird) und regt dazu an, das pfarrliche Leben des 17. und 18. Jahrhunderts in Stadt und 
Land intensiver zu erforschen. Ein wichtiges Buch!

Leipzig  Enno Bünz

Konfession und Konflikt. Religiöse Pluralisierung in Sachsen im 18. und 19. Jahr-
hundert, hrsg. von Ulrich Rosseaux/Gerhard Poppe, Aschendorff Verlag, 
Münster 2012. – 343 S., brosch. (ISBN: 978-3-402-12944-9, Preis: 49,80 €).

Der instruktive Aufsatzband, der weitestgehend auf eine gleichnamige Fachtagung im 
März 2010 im Rahmen des Sonderforschungsbereichs „Transzendenz und Gemein-
sinn“ in Dresden zurückgeht, befasst sich mit dem durch die 1697 erfolgte Konversion 
des Kurfürsten Friedrich August I. („August der Starke“) vom Luthertum zum Katho-
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lizismus eingeleiteten religiösen Pluralisierungsprozess Kursachsens, des Mutterlandes 
der Reformation, in den beiden darauf folgenden Jahrhunderten. Einen Schwerpunkt 
des Bandes bilden die Konfl iktfelder, die aus dieser Entwicklung erwuchsen. Dieser 
Themenkomplex der sächsischen Landesgeschichte wird hier erstmals aus einer syste-
matischen Perspektive erschlossen.

Der erste Hauptteil befasst sich mit dem 18. Jahrhundert. Gerd Schwerhoff stellt 
zunächst heraus, dass in Europa und im Deutschen Reich für den Zeitraum zwischen 
1685 und 1735 nicht vorwiegend von der Wegbereitung hin zu religiöser Toleranz und 
Aufklärung die Rede sein darf, sondern dass es zugleich eine Reihe von auch gewalt-
samen religiösen Konfl ikten gab. Weitere Kennzeichen waren eine Ausdifferenzie-
rung der Bereiche Religion und Politik. Ein gewichtiges Beispiel ist die zunehmende 
Instrumentalisierung der Religion durch den Staat, so auch bei der primär politisch 
motivierten Konversion August des Starken – und überdies konfessionelle Mobilisie-
rungsprozesse der Zivilgesellschaft.

Während in Kursachsen die Protestanten den Konfessionswechsel des Kurfürs-
ten trotz aller Zusicherungen als bedrohlich empfanden, sah der Vatikan darin einen 
Prestigegewinn und eine Chance zu einer möglichen Rekatholisierung Sachsens. Es 
folgten die Etablierung einer informellen katholischen Infrastruktur im Bereich des 
Hofes mit der Konversion von Kurprinz Friedrich August als erstem Höhepunkt und 
die Initiierung öffentlicher katholischer Gottesdienste als Missionierungsinstrumente, 
verbunden mit der Entstehung von Kapellen und Kirchen als Mittel zu einer öffent-
lichen Visualisierung des Katholizismus. Das und auch erste gemischtkonfessionelle 
Ehen sowie dort, wo Andersgläubige lebten, religiöse Differenzerfahrungen im Alltag 
führten auf lutherischer Seite ungeachtet dessen, dass die katholische Bevölkerung in 
der absoluten Minderheit blieb, zu Verunsicherungen und zu Bedrohungsgefühlen, 
die auch in Gewalt münden konnten (Dagmar Freist). Ein Beispiel dafür sind die ge-
waltsamen pogromartigen Ausschreitungen gegen die katholische Bevölkerungsmin-
derheit in Dresden nach dem Mord an einem Geistlichen der lutherischen Kreuzkirche 
im Mai 1726 durch einen Konvertiten. Mathis Leibetseder macht an diesem Fall 
u. a. deutlich, dass auch fast 80 Jahre nach dem Frieden von Münster und Osnabrück 
die Konfessionszugehörigkeit ein wesentliches gesellschaftliches Strukturprinzip blieb. 
Die religiös konfl iktgeladene Situation in Dresden schlug sich auch in den Baupro-
jekten Frauen- (evangelisch) und Hofkirche (römisch-katholisch) nieder, von Ulrich 
Rosseaux treffend als „Kampf der Steine“ (S. 154, 162) bezeichnet. Die Hofkirche litt 
allerdings unter behördlichen Restriktionen – ihre Einweihung fand weitgehend unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit statt, erst 1807 erhielt sie ein Geläut. Prozessionen wa-
ren für Katholiken für eine lange Zeit nur im Kircheninneren möglich.

Auch die Neugründung und Etablierung der Herrnhuter Brüdergemeine beun-
ruhigte und verunsicherte Katholiken und vor allem Lutheraner in der Oberlausitz 
(Lutz Bannert). Pietismus und Aufklärung sorgten im Laufe des 18. Jahrhunderts für 
eine innere Pluralisierung der sächsischen lutherischen Geistlichkeit. Dem versuchte 
man als integrativem Faktor mit einer Besinnung auf die Geschichte, auch des eigenen 
Berufsstandes, zu begegnen (Stefan Dornheim).

Fallanalysen zu Schlesien, Bayern und der reichsstädtischen Ebene bieten dem 
Leser erste Vergleichsmöglichkeiten. Aufschlussreich wäre ein zusätzlicher Blick auf 
ein Territorium, in dem ebenso wie in Sachsen ein Konfessionswechsel des Herrscher-
hauses stattfand.

Während sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Zusammenleben der 
christlichen Konfessionen konfl iktärmer gestaltete, begann nach 1815 wieder eine 
spannungsreichere Phase. Erneut fi ndet mit der kritischen Auseinandersetzung mit der 
These vom 19. Jahrhundert als einem zweiten konfessionellen Zeitalter (Hauptvertreter 
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Olaf Blaschke) zunächst eine Einordnung in einen größeren Forschungshorizont statt. 
Winfried Müller macht gut nachvollziehbar deutlich, dass Religionsfragen, Religio-
sität, Spiritualität und der Gegensatz zwischen den Konfessionen auch in der Zeit von 
1648 bis 1830 eine wichtige Rolle spielten, was in einem gewissen Widerspruch zu der 
These von einer „Neuerfi ndung von Religion“ im 19. Jahrhundert steht. Blaschke sei 
jedoch darin zuzustimmen, dass spätestens seit 1830 die Relevanz des konfessionellen 
Faktors gesellschaftsgeschichtlich an Bedeutung gewann. Als einen auch Sachsen be-
treffenden Grund nennt Müller die staatlich durchgesetzte Interkonfessionalität mit 
einer Tolerierung der jeweiligen minoritären Konfession(en).

Zu Konfl ikten in Kursachsen, wo 1807 die Katholiken und 1811 die Reformier-
ten mit den Lutheranern gleichgestellt wurden, führte der Verdacht einer mangeln-
den konfessionellen Neutralität des weiterhin katholischen Herrscherhauses. Es gab 
immer wieder Unruhen in der Bevölkerung (z. B. 1830 in Dresden und Leipzig anläss-
lich des Jubiläums des Augsburger Bekenntnisses) (Josef Matzerath). Parallel ent-
wickelte sich eine öffentliche Jesuitenfurcht (Antijesuitismus) aufgrund der päpst-
lichen Neuzulassung des Ordens 1814, die 1844/45 in Annaberg zu breiten Protesten 
gegen eine in der Bergstadt neu errichtete katholische Kirche führte. Sie enthielten 
sogar ein verdecktes Gewaltpotenzial (Stefan Gerber). Zu diesen Unruhen und Ver-
werfungen kam es, obwohl die Katholiken weiterhin nur zwei Prozent der sächsischen 
Bevölkerung umfassten.

Wolfgang Flügel führt das Neuaufkommen von massiven Spannungen um 1820 
auf Rekonfessionalisierungstendenzen zurück – die Entstehung des konfessionellen 
Neuluthertums als Teil der Erweckungsbewegung und die päpstliche Restaurations-
politik, einsetzend unter Papst Pius VII. Diese in den sogenannten Ultramontanismus 
mündende Strategie mit einer verstärkten Betonung des katholischen Exklusivitäts-
anspruches und – das ließe sich ergänzen – des päpstlichen Primats ließ auf protestan-
tischer Seite ein Bedrohungsgefühl entstehen. Akut genährt wurde diese lutherische 
Angst durch ein Plakat am Portal der Dresdner Hofkirche 1824, das anlässlich des 
päpstlich ausgerufenen Heiligen Jahres 1825 die katholischen Gläubigen zum Gebet für 
die Ausbreitung der römischen Konfession und die Beendigung „der Ketzerei“ aufrief, 
womit ganz offenkundig die Kirchen der Reformation gemeint waren. Ein besonderes 
Konfl iktpotenzial lag in gemischtkonfessionellen Ehen, auch wenn ihre Zahl in Sachsen 
nur marginal war (S. 290 f.). Politische Stagnation und mangelnde Reformbereitschaft 
seitens der königlichen Regierung nach 1815 boten Anlass zur Übertragung der kon-
fessionellen Interpretationslinie eines reaktionären Katholizismus auf den politischen 
Bereich. Die Verfassungsurkunde vom 4. September 1831 sicherte die Position der 
lutherischen Landeskirche. Unter anderem untersagte sie die Niederlassung von 
katholischen Orden in Sachsen. Dem Verfasser ist zuzustimmen, dass sich im Unter-
schied zu der Zeit zwischen Reformation und Aufklärung eine Verschiebung hin zu 
rechtlichen und politischen Fragen vollzog. Dass „konfessionelle Wahrheiten“ nun 
in den Auseinandersetzungen gar keine Rolle mehr spielten (S. 301), bedürfte einer 
eingehenden Erörterung, zumal der Verfasser zu Beginn auch religiös-konfessionelle 
Motive und Argumente benennt.

Silke Marburg verweist bei dem Dresdner Prinzen und späteren König Johann 
auf die Verwurzelung religiöser Normen in seinem Gewissen. Sein öffentliches Bild 
als Anhänger des Ultramontanismus veränderte sich nach 1848 in die propagierte 
Attitüde einer intensiven Kirchlichkeit. Diese schien als eine religiös integrative 
Formel geeignet, auch unter den Lutheranern das Herrscherbild zu verbessern und 
dadurch ihre Loyalität gegenüber dem Königshaus zu stärken.

Abschließend macht Swen Steinberg an einzelnen Fallbeispielen sächsischer 
Unternehmerpersönlichkeiten plausibel, dass Religion im 19. Jahrhundert in ver-
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schiedenen sächsischen Betrieben als eine „unsichtbare Ordnungsmacht“ (S. 342) 
gewirkt haben mag. Hier besteht nach Ansicht des Verfassers jedoch noch weiterer 
Forschungsbedarf.

Von Interesse wäre über die bearbeiteten Themenfelder hinaus der sich ab 1815/17 
entwickelnde Konfl ikt zwischen (sächsischem) Luthertum und (preußischer) Union. 
Dieser griff zwar über Sachsen hinaus, prägte aber die lutherische Landeskirche in dem 
Prozess einer erneuten Konfessionalisierung, nicht zuletzt auch dadurch, dass durch 
die preußische Annexion ein Teil der sächsischen Geistlichkeit, zu dem weiterhin viel-
fältige verwandtschaftliche, kollegiale und freundschaftliche Bindungen bestanden, 
nun in einer unierten Landeskirche lebte und deren Erfahrungen in das ‚restliche‘ 
Sachsen hineinwirkten.

Das Verdienst des sorgfältig lektorierten, klar strukturierten Bandes mit vielen wei-
terführenden Literaturhinweisen besteht darin, deutlich gemacht zu haben, dass auch 
die Zeit von Pietismus und Aufklärung nicht frei von konfessionellen Spannungen 
war und im 19. Jahrhundert Religiosität als ein für die historische Analyse gewichtiger 
Faktor anzusehen ist und Kontinuitätslinien in die sogenannte Vormoderne bestehen. 
In der Einleitung wird überdies auf die aktuelle gesellschaftliche Relevanz der auf-
gezeigten Konfl ikte zwischen protestantischer Mehrheit und katholischer Minderheit 
aufmerksam gemacht. Diese hat sich seit dem Erscheinen des Bandes noch weiter ver-
stärkt.

Dresden Gerhard Lindemann

Kunst- und Kulturgeschichte

TANJA VON WERNER, „Ehre und Gedechnis“. Fama und Memoria der Land-
grafen von Hessen, Tectum Verlag, Marburg 2013. – XII, 450 S., 80 Abb., geb. 
(ISBN: 978-3-8288-3224-4, Preis: 49,95 €).

In den letzten knapp zehn Jahren ist der Geschichte der Landgrafen von Hessen im spä-
ten Mittelalter und zu Beginn der Frühen Neuzeit von der Forschung starkes Interesse 
entgegengebracht worden: Pauline Puppel setzte sich mit der Rolle von Regentinnen 
zwischen 1500 und 1700 auseinander, während sich Rajah Scheepers in einer Fallstudie 
einer dieser vormundschaftlichen Herrscherinnen, Anna von Mecklenburg, zuwandte. 
Anke Stößers beschäftigte sich in ihrer Arbeit mit Marburg als fürstlicher Residenz. 
Bernd Fehrenbachs Studie analysierte die Burgenpolitik der Landgrafen vom 13. bis 
ins frühe 15. Jahrhundert. Grundlage dieser Arbeiten waren bevorzugt die im Marbur-
ger Staatsarchiv umfangreich überlieferten Rechnungen, aber auch die vor allem von 
Karl Demandt weitfl ächig erschlossenen Urkunden- und Kopialbuchbestände sowie 
die Werke spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher hessischer Geschichtsschreiber.

Auf dieser Quellengrundlage thematisiert Tanja von Werner in der Druckfassung 
ihrer Marburger Dissertation Fama und Memoria der Landgrafen von Hessen. Lei-
der strotzt die Arbeit vor hanebüchenen Rechtschreibfehlern, formalen Mängeln und 
abstrusen Interpretationen. Es ist unmöglich, auf dem begrenzten Raum einer Bespre-
chung diese Monita alle ausführlich zu erläutern. Im Folgenden seien daher nur die 
haarsträubendsten Mängel angeführt.

Bereits die Einführung (S. 10-29) ist ein Vorbote von Werners fast durchgehend 
geringem Abstraktionsniveau. So wird ohne aussagekräftige Literatur- oder Quellen-
belege in der Tradition der reformatorischen Meistererzählung die morsche Gesell-
schaft des Spätmittelalters herbeigeredet: „Tatsächlich aber konnten die Umwälzun-




